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Sehr geehrter Herr Truckenbrodt,

in lhrem Schreiben vom 29. Oktober 2017 teilen Sie lhren Wunsch, einen Antrag auf
Zulassung eines Volksbegehrens stellen zu wollen, erneut mit.

lch bekräftige hierzu meine Rechtsauffassung, die ich lhnen mit Schreiben vom24.
August und 17. Oktober 2017 dargelegt habe. Leider sehe ich auch weiterhin keine
Möglichkeit, ihrem Wunsch zu entsprechen:

Die inltiierung eines Volksbegehrens setzt voraus, dass dies im Grundgesetz aus-
drücklich vorgesehen ist.

Art. 29 Abs. 4 GG lässt zwar die Durchführung eines Volksbegehrens zu, setzt aber
voraus, dass im Neugliederungsgebiet mindestens eine Million Einwohner betroffen
sind, die betroffenen Gebietsteile in mehreren Länder liegen und einen zusammen-
hängenden, abgegrenzten Siedlungs* und Wirtschaftsraum umfassen. lhren An-
schreiben entnehme ich, dass diese Voraussetzungen auch nach lhrer Auffassung
nicht vorliegen und dass Sie keinen diesbezüglichen Antrag stellen.
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Festzustellen bleibt erneut, dass auch bei einem Zuschniit des Gebiets für eine An-
derung der Landeszugehörigkeit bezüglich einer Einwoh nerzahl in Höhe von weniger
als 50.000 Einwohnern keine Möglichkeit bestünde, ein Volksbegehren zu initiieren.

Art. 29 Abs. 7 GG sieht für Gebiete, die nicht mehr als 50.00ö Einwohner haben, die
Möglichkeit vor, Anderungen des Gebietsbestandes der Länder durch Staatsverträge
der beteiligten Länder oder durch Bundesgesetz mit Zustimmung des Bundesrates
durchzuführen. Schon nach dem Wortlaut des Grundgesetzes ist nicht vorgesehen,
dass solche Anderungen des Gebietsbestandes durch ein Volksbegehren initiiert
werden können. Auch aus der Systematik des Art. 29 GG ergibt sich, dass sämtliche
Anderungen des Gebietsbestandes der Länder, die unterhalb der in Abs. 7 festgeleg-
ten Schwelle bleiben, dem Verfahren nach Abs. 7 untenruorfen sind und insbesonde-
re das Verfahren nach Abs. 4 hierauf nicht anzuwenden ist (Schmidt-
Bleibtreu/Hofmann/Henneke/Sannwald GG, 13. Auflage Art. 29 Rn. 65). Eine Rege-
lung in Art. 29 GG, die ein Volksbegehren in Fällen vorsieht, in denen nicht mehr als
50.000 Einwohner betroffen sind, existiert damit nicht.

Entsprechend existiert auch keine Regelung in Art. 29 GG, die ein Volksbegehren in
Fällen vorsieht, in denen mehr als 50.000 Einwohner, jedoch weniger als eine Million
Einwohner betroffen sind.

lm Übrigen venrveise ich auf meine Schreiben vom 24. August und 17. Oktober 2017.

Da es damit für lhr Anliegen keine Möglichkeit gibt, einen Antrag auf ein Volksbegeh-
ren zu stellen, vermag ich lhnen leider keinen rechtsmittelfähigen Bescheid zu über-
senden.

Mit freundlichen Grüßen
lm Auftrag

l-il".u. Ucu,or,o
Ulrike Nagorni


